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Wichtige Pressemitteilung des: 

Bayerisches Staatsministerium f�r Wissenschaft, Forschung und Kunst

„Hochschulen stehen ab sofort beruflich Qualifizierten offen“

Bayern legt erstes umfassendes Konzept für Lebenslanges Lernen vor

Erstmals k�nnen ab diesem Wintersemester beruflich Qualifizierte ohne Abitur an bayerischen 
Universit�ten und Fachhochschulen studieren. Bayern will damit die Hochschulen f�r neue 
Zielgruppen �ffnen. Damit dies erfolgreich gelingt, bedarf es zus�tzlicher Angebote und 
Strukturen. Bayerns Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch hatte deshalb bereits im Fr�hjahr 
eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Hochschulverb�nde und der Wirtschaft initiiert. Diese stellte 
heute ein umfassendes Konzept vor.

"Insgesamt machen 465 beruflich Qualifizierte bereits im ersten Semester von den neuen 
M�glichkeiten Gebrauch – 352 haben sich an einer Fachhochschule, 113 an einer Universit�t 
eingeschrieben", so Heubisch. Besonders begehrt seien dabei Studieng�nge in den Ingenieur-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. "Dieses Interesse zeigt: Es war gut und richtig, dass wir die 
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen haben. Damit alleine ist es aber nicht getan. Vielmehr 
m�ssen wir auch besondere Angebote f�r diese Zielgruppe schaffen."

Prof. Karl-Dieter Gr�ske, Vorsitzender Universit�t Bayern e. V., betonte: "Bisher gibt es weder in 
Bayern noch in anderen Bundesl�ndern eine umfassende Strategie. Ziel der Arbeitsgruppe war es 
deshalb, ein Gesamtkonzept des Lebenslangen Lernens und der wissenschaftlichen Weiterbildung 
zu entwickeln." Auf Basis dieses Gesamtkonzeptes hat die Arbeitsgruppe konkrete Aufgabenfelder 
benannt. "Die Handlungsempfehlungen reichen von fl�chendeckenden Vorkursen, 
berufsbegleitenden Bachelor- und Masterangeboten, Teilzeitstudieng�ngen bis hin 
zu einer Gestaltung des BAf�G, das den Anforderungen des Lebenslangen Lernens entspricht. 
Werden die vorgeschlagenen Prozesse und Strukturen z�gig umgesetzt, kann Bayern in 
Deutschland eine Vorreiterrolle �bernehmen", so Prof. Michael Braun, Vertreter von Hochschule 
Bayern e. V.

Bertram Brossardt, Hauptgesch�ftsf�hrer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.: 
"Die bayerische Wirtschaft braucht hervorragend ausgebildete Fachkr�fte. Darum haben wir ein 
gro�es Interesse daran, dass die Rahmenbedingungen im Bildungssystem so gestaltet werden, dass 
jedes Talent sich bestm�glich weiterqualifizieren kann. Ziel muss es sein, sowohl Akademikern als 
auch anderen beruflich Qualifizierten Weiterbildungsangebote an Hochschulen zu erm�glichen. 
Meister und Facharbeiter, die ein Studium aufnehmen wollen, brauchen spezielle Studienkonzepte 
und Unterst�tzung beim �bergang in die Hochschule. Dies ist Voraussetzung f�r ein erfolgreiches 
Studium.“
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Mit der Umsetzung des Konzepts will Wissenschaftsminister Heubisch z�gig beginnen: "F�r 
Ma�nahmen in diesem Bereich stehen im Doppelhaushalt 2009/2010 circa zwei Millionen Euro zur 
Verf�gung. Mit diesem Geld soll unter anderem das Angebot an Vorkursen f�r beruflich 
Qualifizierte konsequent ausgebaut werden. Auch wollen wir die Hochschulen dabei unterst�tzen, 
berufsbegleitende Studieng�nge zu entwickeln." Zudem werde f�r die n�chsten drei Jahre eine 
hochschul�bergreifende Projektgruppe eingesetzt, die den Prozess anschiebt und steuert.
Mit dem Wintersemester 2009/2010 ist an den bayerischen Universit�ten und Hochschulen f�r 
angewandte Wissenschaften – Fachhochschulen ein Studium ohne Abitur unter folgenden 
Voraussetzungen m�glich:

 Absolventinnen und Absolventen einer Meisterpr�fung, einer der Meisterpr�fung 
gleichgestellten beruflichen Fortbildungspr�fung sowie Absolventinnen und Absolventen 
einer Fachschule oder Fachakademie wird der allgemeine Hochschulzugang er�ffnet, sofern 
ein Beratungsgespr�ch an der Hochschule absolviert wurde.

 Einen fachgebundenen Hochschulzugang erhalten qualifizierte Berufst�tige nach 
erfolgreichem Abschluss einer mindestens zweij�hrigen Berufsausbildung und einer 
anschlie�enden, in der Regel mindestens dreij�hrigen, hauptberuflichen Berufspraxis jeweils 
in einem dem angestrebten Studiengang fachlich verwandten Bereich – in diesem Fall wird die 
Studieneignung durch die Hochschule in einem Eignungsverfahren oder Probestudium 
festgestellt. Auch hier findet zuvor ein Beratungsgespr�ch an der Hochschule statt.

Quelle: http://www.stmwfk.bayern.de/Presse/PressemeldungenDetail.aspx?NewsID=2127

Nachfolgend noch ein Auszug aus dem Bayerischen Hochschulgesetz mit seiner letzten �nderung 
vom Juli im Jahr 2009.

http://www.stmwfk.bayern.de/Presse/PressemeldungenDetail.aspx?NewsID=2127
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2210-1-1-WFK 

Fundstelle: GVBl 2006, S. 245 

Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), zuletzt 

geändert durch § 1 des Gesetzes vom 7. Juli 2009 (GVBl S. 256) 

Ausgabe im Zusammenhang 

Zur Inhaltsübersicht 

Art. 45 

Hochschulzugang für qualifizierte Berufstätige 

(1) 1 Absolventen und Absolventinnen der Meisterprüfung wird der allgemeine Hochschulzugang eröffnet, wenn 

sie ein Beratungsgespräch an der Hochschule absolviert haben. 2 Satz 1 gilt entsprechend für Absolventen und 

Absolventinnen der vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus der Meisterprüfung gleichgestellten 

beruflichen Fortbildungsprüfungen sowie für die Absolventen und Absolventinnen von Fachschulen und 

Fachakademien. 

(2) 1 Der fachgebundene Hochschulzugang wird eröffnet, wenn nach erfolgreichem Abschluss einer mindestens 

zweijährigen Berufsausbildung und anschließender in der Regel mindestens dreijähriger hauptberuflicher 

Berufspraxis, jeweils in einem dem angestrebten Studiengang fachlich verwandten Bereich, die Hochschule 

entweder in einem besonderen Prüfungsverfahren oder durch ein nachweislich erfolgreich absolviertes 

Probestudium von mindestens einem Jahr die Studieneignung festgestellt hat. 2 Vor Durchführung des 

Prüfungsverfahrens oder vor Aufnahme des Probestudiums findet ein Beratungsgespräch an der Hochschule 

statt. 3 Falls die Hochschule in einem Studiengang ein Eignungsfeststellungsverfahren gemäß Art. 44 Abs. 4 

durchführt, stellt sie bei Bewerbern und Bewerberinnen nach Satz 1 die Studieneignung nur in dem besonderen 

Prüfungsverfahren fest; ein Probestudium kann nicht absolviert werden. 

(3) 1 Das Nähere wird durch Rechtsverordnung geregelt. 2 In dieser kann bestimmt werden, dass die nach Abs. 

2 erforderlichen Regelungen für ein besonderes Prüfungsverfahren oder für das Probestudium zur Feststellung 

der Studieneignung ganz oder teilweise von den Hochschulen durch Satzung getroffen werden. 


